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Antrag 

der Abgeordneten Stefan Löw, Richard Graupner, Christoph Maier, Jan Schiffers 
und Fraktion (AfD) 

Neutralität der Justiz stärken – Weisungsgebundenheit von Staatsanwaltschaften 
abschaffen! 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, bei der Justizministerkonferenz die Abschaffung 
der Weisungsgebundenheit von Staatsanwaltschaften anzuregen.  

Alternativ wird eine Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) angestrebt, so-
dass Weisungen an Staatsanwaltschaften schriftlich vorzunehmen sind und dokumen-
tiert werden müssen. 

 

 

Begründung: 

Im Jahr 1989 wurde in Italien eine umfangreiche Reform des Justizsystems gestartet, 
die darauf zurückging, dass zahlreiche Politiker wegen Korruption angeklagt wurden. 
Es wurde deutlich, dass die Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaften zu politi-
scher Einflussnahme und Korruption beigetragen hatte. Die Abschaffung der Weisungs-
gebundenheit sollte daher die Unabhängigkeit der Justiz stärken und politische Ein-
flussnahme auf die Arbeit der Staatsanwaltschaften verhindern. 

In den letzten Jahren ist das Vertrauen in die Politik und insbesondere in die Justiz in 
Deutschland stark gesunken. Es gibt zahlreiche Gründe dafür, die von Vetternwirtschaft 
bei der Beschaffung von Schutzmasken bis hin zu zumindest teilweise verfassungswid-
rigen Coronamaßnahmen reichen, die zu hohen Bußgeldern geführt haben. Hinzu 
kommt der Einsatz der Exekutive als aus unserer Sicht einschüchterndes Machtinstru-
ment zur Bekämpfung der politischen Opposition, wie etwa zur Durchsuchung der Frak-
tionsräumlichkeiten der AfD-Fraktion im Landtag. Diese und weitere Entwicklungen ha-
ben zu einem Vertrauensverlust der Bevölkerung in die politischen Entscheidungsträger 
und justiziellen Institutionen geführt. 

Die Sicherstellung einer von politischer Einflussnahme geschützten und unabhängigen 
Justiz ist von grundlegender Bedeutung nicht nur für die Funktionsfähigkeit eines 
Rechtsstaates, sondern auch für all jene Bürger, die sich auf diese Unabhängigkeit ver-
lassen und auf der Suche nach Recht und Gerechtigkeit sind. Die Unabhängigkeit und 
Neutralität der Justiz sollte daher nicht nur durch die verfassungsrechtlich garantierte 
Unabhängigkeit der Richter gewährleistet sein, sondern bereits bei einer unabhängig 
ermittelnden Staatsanwaltschaft beginnen. 

Der mögliche Einfluss auf Einzelverfahren und die gesetzesgebundene Tätigkeit der 
Staatsanwaltschaften ist nicht nur hinsichtlich des Legalitätsprinzips äußerst problema-
tisch, sondern kann auch dazu beitragen, die Neutralität der Justiz im Allgemeinen in-
frage zu stellen und zu untergraben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Ent-
scheidungen von Staatsanwaltschaften ausschließlich auf Grundlage von Gesetzen 
und Beweisen getroffen werden und die politische Einflussnahme möglichst ausge-
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schlossen ist. Daher ist die Weisungsgebundenheit von Staatsanwaltschaften aufzuhe-
ben und darauf zu achten, dass Staatsanwaltschaften nicht länger dem Justizministe-
rium gegenüber berichtspflichtig sind. Andernfalls könnte das Vertrauen in die Unab-
hängigkeit und Integrität der Justiz weiter sinken und damit einen wesentlichen Be-
standteil unseres demokratischen und rechtsstaatlichen Systems belasten. 



 

18. Wahlperiode 09.03.2023 Drucksache 18/28359 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bay-
ern.landtag.de - Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfü-
gung. 

 

Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration 

Antrag der Abgeordneten Stefan Löw, Richard Graupner, Christoph Maier u.a. 
und Fraktion (AfD) 
Drs. 18/27683 

Neutralität der Justiz stärken - Weisungsgebundenheit von Staatsanwaltschaf-
ten abschaffen! 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l e h n u n g  

Berichterstatter: Christoph Maier 
Mitberichterstatter: Alexander Hold 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen 
und Integration federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit 
dem Antrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 95. Sitzung am  
9. März 2023 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FDP: Ablehnung 
A b l e h n u n g  empfohlen. 

Petra Guttenberger 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Stefan Löw, Richard Graupner, Christoph Maier, Jan 
Schiffers und Fraktion (AfD) 

Drs. 18/27683, 18/28359 

Neutralität der Justiz stärken –  
Weisungsgebundenheit von Staatsanwaltschaften abschaffen! 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Karl Freller 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über Anträge die gem. § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln beraten 

werden (s. Anlage 1)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 1)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Eine Gegenstimme 

vom Kollegen Swoboda. Stimmenthaltungen bitte ich anzuzeigen. – Enthaltungen von 

den drei weiteren fraktionslosen Kollegen Plenk, Klingen und Bayerbach. Meine 

Damen und Herren, damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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